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Vergabevermerk  

Feuerwehrschutzkleidung  

Verbandsgemeinde Mendig  

Schutzkleidung Los 1 

 

Düsseldorf, 23.03.2018 

Arbeitsschritte 

1. Bekanntmachung subreport (Einreichungsdatum) 08.02.2018 

2. Bekanntmachung bund.de 08.02.2018 

3. Angebotsende Bieterverfahren   09.03.2018 

4. Eröffnung der Angebote 09.03.2018 

5. Gremienbeschluss  April  2018 

6. Auftragserteilung  
*
  

*)
 abhängig vom Termin des Gremienbeschlusses  

Im Einzelnen: 

1. Wahl des Ausschreibungsverfahrens 

Da die zu erwartenden Nettogesamtkosten zu Beginn des Verfahrens unterhalb des 
Schwellenwerts für Dienst- und Lieferleistungen gemäß § 106 Abs.2 Nr. 1 GWB von 221.000 € 
netto lagen, wurde ein nationales, offenes Ausschreibungsverfahren gemäß § 119 Abs. 1 GWB 
gewählt.  

Die Ausschreibung wurde am 08.02.2018 im Subreport (ELViS-ID E78634538) und auf bund.de 
bundesweit veröffentlicht. 

Bieterfragen oder Rügen im Vergabeverfahren haben sich nicht ergeben. 
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2. Anforderung Ausschreibungsunterlagen 

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von folgenden registrierten Firmen angefordert:  

Ein anonymer Download ist ebenfalls möglich. 

1 Berendsen Textilservice GmbH Sachsenkamp 5 20097 Hamburg 

2 Viking Life-savingEquipment A/S Saedding Ringvej 13 6710 Esbjerg V 

 

3. Abgegebene Angebote 

Bis zum Ende der Angebotsfrist hat form- und fristgerecht die folgende Firma ein Angebot 
abgegeben: 

Das Angebot enthielt zwei Varianten, die sich im Lagenaufbau unterscheiden: 

1 
LHD Group Deutschland 
GmbH, Herseler Str. 20, 
50389 Wesseling 

Lagenaufbau KA-
Fireblocker 
/Crosstech 

90.767,25 

1  
Lagenaufbau KB-

PBI/Airlock 
90.767,25 

      Brutto-Preise, ohne Optionen 

Das vorstehend genannte Angebot wurden am 09.03.2018 eröffnet. 

 

Der Bieter Nr.1, die LHD Group hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen anonymen 
Download der Dokumente vorzunehmen. Daher erscheint er nicht in der Liste der registrierten 
Unternehmen. 

4. Prüfung 

Die formale Prüfung nach § 57 Abs. 1 VGV hat für die Angebote des Bieters Nr. 1 ergeben, dass 

 diese ordnungsgemäß und rechtzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind, 

 alle unterschrieben sind, 

 etwaige Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen zweifelsfrei sind, 

 keine Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen vorgenommen worden sind 

 alle dokumentenecht ausgefüllt wurden. 
 

 

Rechnerische Prüfung 
Die rechnerische Prüfung der Angebote ergab, dass für den Bieter Nr. 1 alle angegebenen 
Preise der Angebote zu den angekreuzten Losen richtig gerechnet waren. 

  



Vergabevermerk_Mendig.docx  3 

 

5. Wertung 

Die Wertung erfolgt grundsätzlich anhand der in den Verdingungsunterlagen mitgeteilten Kriterien 
für die einzelnen Bewertungsschritte. Eigenschaften, die während der Qualitätsbegutachtung im 
Rahmen einer Begutachtung durch die Bestellergemeinde bewertet werden 
(Qualität/Funktionalität): 

● Ausführung der Bekleidung 

● Passform 

● der Sitzkomfort 

● die Qualität der Bekleidung  

 

Die nicht zur Verfügung Stellung eines Bekleidungssatzes führt zum Ausschluss eines 
Bieters/eines entsprechenden Angebots vom Vergabeverfahren. 

 

  Preis 55% 

  

Liefertermin 10% 

  

  

  

  

  

  

Begutachtung durch Bewertungskommission 35% 

Gesamt 100% 

 

 
 

6. Auswertung Bekleidung (Los 1) 

Für das Los 1 „Bekleidung“ liegt nur ein Angebot des Bieter Nr. 1 vor. 

Bieter 1 
LHD Group 

1 
LHD Group 

 
Lagenaufbau KA-

Fireblocker 
/Crosstech 

Lagenaufbau KB-
PBI/Airlock 

Grundpreis  90.767,25 90.767,25 

Lieferzeit 5-6 Wochen 5-6 Wochen 

Punktzahl -------- -------- 

alle Preisangaben brutto in Euro 

Auf eine Bepunktung wurde verzichtet, da beide Lagenaufbauten sich weder im Preis, noch in der Lieferzeit 
unterscheiden. 
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Das preisgünstigste Angebot bezüglich Los 1 hat die Firma LHD Group in Form eines 
Hauptangebotes abgegeben.  

Unter Berücksichtigung der Ausschreibungskriterien für Los 1 bietet das wirtschaftlichste Angebot 
die Firma LHD Group. 

7. Auswertung Datenteil Bekleidung 

Für das Los 1 liegen zwei Angebote, die sich im Lagenaufbau unterscheiden: 

Beide „Aufbauten“ erfüllen die geforderten Bedingungen und unterscheiden sich nicht im Preis. 

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Mendig hat somit die Möglichkeit sich frei für einen 
Lagenaufbau zu entscheiden. 

Da schon gute Erfahrungen mit dem Lagenaufbau KB-PBI/Airlock bestehen, hat sich die 
Feuerwehr zu diesem Lagenaufbau entschieden. 

8. Prüfung auf Eintragungen im Gewerbezentralregister und 
Vergabeanfrage nach Nr. 17.5 der Verwaltungsvorschrift (VV) der 
Landesregierung. 

Es wurde zu dem Unternehmen LHD Group eine Vergabeanfrage nach 17.5 der 
Verwaltungsvorschrift (VV) der Landesregierung vom 7. November 2000 zur Bekämpfung der 
Korruption in öffentlichen Verwaltungen an das Ministerium für Finanzen gestellt und vom 
Bundesamt für Justiz Auskunft aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 48 Abs. 5 VgV und § 
150a Abs. 1 Nr. 4 GewO verlangt.  

Ergebnis der Anfragen Korruption ist: 

Auf der Website des Finanzministeriums RLP steht die folgende Bemerkung: 

„Aktuelle Information 

Eine Vergabeanfrage ist derzeit nicht erforderlich. Das Verzeichnis enthält aktuell keine 
Eintragung.“ 

Damit ist eine Abfrage nicht erforderlich und wird aus den Erfahrungen vorheriger Verfahren auch 
nicht beantwortet. 

Ergebnis der Anfragen Gewerbezentralregister ist: 

Für das angefragte Unternehmen lag keine Eintragungen vor. 

9. Zuschlag 

Es wird somit empfohlen, den Zuschlag wie folgt zu erteilen: 

● Bekleidung des Bieters LHD Group 
 

Bekleidung € (brutto) 

Lagenaufbau KB-PBI/Airlock, lt. Angebot vom 

05.03.2018 
90.767,25 

10. Auftragserteilung 

Der Auftrag/Zuschlag kann nach dem Gremienbeschluß und spätestens bis zum Ablauf der 
Zuschlagsfrist erteilt werden. 

Im Auftrag 
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Dr. W. Malms 
 
Die KommunalAgenturNRW hat die beigefügten Dokumente (und Berechnungen) entworfen und die ihr zugegangenen 
Unterlagen geprüft. Die endgültige Bewertung und Entscheidung über die Vergabe und die Unterschrift unter den 
Vergabevermerk muss die ausschreibende Stelle selbst vornehmen (OLG Naumburg vom 26.2.2004 - IBR 2004, 218; 
VK Lüneburg vom 3.5.2005 - VgK-14/2005 und vom 18.11.2002 - 203-VgK-25/2002; VK Sachsen vom 9.5.2003 - 
1/SVK/034-03). 


